
20 Mwe GerhabschasfLS^
vndMarckt/ auch anderer Lom munircrcn , ihrer Waisen Geld/ wann
esüber fünffhundm Gulden außträgk / ohne Dnstrn / oder Dnstrcr N.
Oe : Regierung Lonlenz . selbst anzunemmen/vndzugebrauchen/nicht
befuegk/noch derselben Güttcr darfür verhasster seyn / auch im fall cs
voneinem/oder andern/Sistr Dnstrcr gnädigisrcn Satz - vimdOrdnung
zuwider/gleichwohlcn beschehm wurde/solches vns / oder Dnserer
nachgesttzten LandsFürstlichenObrigkeit/von denen Gerhabcn alsobald
gehorsamblich angczalgt werden / damit hierinnen nothwendige Fürst-
hunggegen dem Dbertretter vorgenommen werden könne.

z . n . Wann sich vnter derPupillcnGuet außgklihene Gelder befin¬
den / hat der Gerhab wolbedächtlich zu crwegen / ob sie an sichernOrchen
ligen/vnddasichbey dmenstlben/oder auch bey denen newaußgelihe-
nen Geldern/eineGefahranschcnlieffe / sollees der Gechabauffkündm/
vnd zeitlich einfordcren.

§. 12 . BeyDbcrncmmung eines andern Gerhaben hievor getra¬
genen Verwaltung/ist absonderlich auff dessen außgelihene Gelder acht
zuhaben/dannwann sie zur Zeit der Dbernemmung sicher außgelihm
gewest / so ist der vorige Gerhab entbunden / stindsie aber vnrichtig/ oder
stehenlnGefahr/mueßder vorigeGerhab den Pupillendesthalberohne
Schaden halten.

8 - iz . Cs kanauchder Gerhab die Gütter selbsten in Bestandtnein-
men / oder miteinem andern einenBestandtschiiessen/jedochsollebeedrs
mlt derObrigkeit Dorwissen/ vnd Einwilligung / nach vorhergangener
gnuegsammerCrkantnuß/beschehen.

8 14
' Bey denen Pupillen-Güttern / sollen die Gerhaben keinen

kostbahren newen Baw anfangen / es wcre dann / daß solches zu deß
Pupillen mehrern Nutzen gcraichte / oder die Notthurfft erforderte/wel¬
ches dann derObrlgkeit vorgewagen/ vnd deren Einwilligung hierüber
rrwarttet werden solle.

Mer Awölffte Lttul.

-N deß BcrhabcnWmbtm
Rechts süyrungcn.

§. i. -



21' OMuns.
F. i. . ^

N Rechksfthmngen / welche ein GechO m der
^ . iVerlajMschafft findet/ müssen von jhme/so vilmöglich / zu
Mcht werden ; auchsodem Pupillm emnewerRcchtsHandlMM-
htt/erseye gleichKläger/oderBrklagter/sosollrermttgMemGmudk
Sarin verfahrm/ darbenin allweegdie Billigkeit der Sachen beobachten ,

?

vnd sich vorherowol bcdrncken/ vndberakhschlagm/ obes dem Puptlkktt
nützlicher seye / deß rechtlichm Außtrags zu erwarten / oder sich m der

Güte z»» vergleichen/ vnd was dem Pupillen am nutzllchlften befunden

wirdt .

^ ^ ^ § Sachm zu einem gütigen Vergleich/ist derselbe
iedermt aM derObrigkeit rsüstcanonzustellen / dero dannobligt/vor

Ser Bekräftigung z^ sehen/ derVergleichzudeßPupillm Nutzen an«

gesehen/
^ ^ Recht / oder ein vom Gericht bestätchkee

Deraleichmitsichbringt/daraußiftder enqMmde Gewmn / oder Ver¬

lustdemPupillenzuezuaignen : Wo aberderGerhabmemcm/oder an¬
dern fall etwas verwahrloset / dmmwegm ist er den Prrplllen ohne

Schaden
^ ^

chchdtg.
^ ^ ^ ŝ ^ r Rechtsfühmng/emm

Ourarorem in Illem begehrt / so« chme dersklbe/gegen btllil^ Be-

stallwq / zugeordnet werden / welcher sodann vmb dre Rechtsfuhrun-

gm zusorgen / vnd dieselben / neben denen andemGechaben/ M verant¬

worten hat« -

Aer DrepzchendeDmk»

die Verwaltung Habe-
K. i

sie alle/ vnd M sowol zur VeranKvort- als Verwaltung ver-

Wann aber dieGerhäbschaffe / vnd d«rm Verwaltung »M

der
.
Sbrigkeit abgcheilt worden ? soisteinjederGerhab/aüem vmbA'
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